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Für die Vertretung der Vorsitzenden der Kammer 2 gilt ab 09.06.2022 abweichend von der 

Regelung nach Abschnitt A. des Richterlichen Geschäftsverteilungsplans folgende Regelung: 

 

1. Die Vertretung in den auf die Kammer 2 entfallenden Rechtsstreitigkeiten erfolgt durch 

die Vorsitzenden der Kammern 1, 3, 4 und 5 entsprechend der in Abschnitt B. des 

Geschäftsverteilungsplans geregelten Verteilung der Rechtsstreitigkeiten auf die 

Kammern. 

 

2. Zum Zweck der Feststellung des zuständigen Vertreters werden ab 01.04.2022 

Hilfslisten entsprechend dem in Abschnitt B. I. 2. bestimmten Schema für die Kammern 

1, 3, 4 und 5 geführt, in die die in die Zuständigkeit der Kammer 2 fallenden 

Rechtsstreitigkeiten in der Reihenfolge ihrer Eintragung in die Hauptliste eingetragen 

werden.  

 

3. Die weitere Vertretung der Vorsitzenden der Kammer 2 richtet sich nach der weiteren 

Vertretung des jeweiligen Vorsitzenden nach Abschnitt A. des Richterlichen 

Geschäftsverteilungsplans. 

 

 

Weiden, den 28.03.2022  

             

                                    

 

gez.     gez.     gez. 

Striegan    Hagelstein    Zitzmann   

DirArbG     RiArbG    RiArbG   

 

  

 

   gez.     gez. 

   Sturm     Richter 

   RiArbG    RiArbG 


